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121  Kommissarische Vernehmung von Zeugen und Sachverständigen 
 
(1) 1Die kommissarische Vernehmung von Zeugen oder Sachverständigen ist zu vermeiden, wenn eine 
hinreichende Aufklärung nur von der Vernehmung in der Hauptverhandlung zu erwarten ist oder wenn das 
Gericht aus anderen Gründen gezwungen sein wird, den Zeugen oder Sachverständigen unmittelbar zu 
vernehmen, z.B., weil die Verlesung der Aussage in der Hauptverhandlung nur unter weiteren 
Voraussetzungen zulässig ist (vgl. § 223 Absatz 2 in Verbindung mit § 251 Absatz 2 Nummer 2 StPO). 2Auf 
Bedenken gegen eine kommissarische Vernehmung hat der Staatsanwalt rechtzeitig hinzuweisen.

(2) Sind mehrere Zeugen oder Sachverständige bei verschiedenen Gerichten kommissarisch zu 
vernehmen, kann es sich empfehlen, die Gerichte möglichst gleichzeitig unter Übersendung von 
Aktenauszügen um die Vernehmung zu ersuchen.

(3) Ist die Sache umfangreich, sollen dem ersuchten Richter die Teile der Akten bezeichnet werden, die für 
die Vernehmung wichtig sind.

(4) Der Staatsanwalt prüft jeweils, ob er auf Terminsnachrichten verzichten kann.


